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GroßherzogthumHoffen
Gesetz, die Sterbquartale der Bolksschullehrer betreffend.

Vom 30. Dezember 1876.

Ludwig Ill. von Gottes Gnaden Großherzog von HefseU
nnd bei Rhein 2c.

Wir haben uns bewogen gefunden, mit Zustimmung Un-

serer getreuen Stände zu verordnen nnd verordnen hiermit
wie folgt:

Art. 1. Stirbt ein definitiv angestellterVolksschullehrer oder

ein Schulverwalter, welcher nach Maßgabeder Bestimmung des

Artikels 65 des Gesetzesvom 16. Juni-«ls874, das Volksschul-
wesen im Großherzogthumebetreffend, in Bezug auf Pensions-
berechtigung die Rechte seines definitiv angestellten Volks-schul-
lehrers hat, mit Hinterlassung einer Wittwe oder ehelicher Nach-
kommen, welche mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebten, so
wird diesen der pensionsfähige Gehalt noch fiir weitere drei

Monate vom Sterbetage an ausbezahlt. Für die Zeit des

Weiterbezuges des Gehaltes haben die Hinterbliebenen keinen L
Anspruch auf Wittwen- oder Waisengehalt. .

Hat der Verstorbene Eltern, Geschwister oder Geschwister- E

linder, deren Ernährer er war, oder eheliche Nachkommen, die

nicht in hänslicher Gemeinschaftmit ihm lebten, in Bediirftig-
keit hinterlassen, oder reicht dessen Nachlaß zur Deckung der

Kosten der letzten Krankheit oder der Beerdigung nicht aus,
so kann unser Ministerium des Innern den pensionsfähigenGe-
halt sürweiteredrei Monate vom Sterbetage an bewilligen

«

- An wen der Gehalt in dem einen oder anderen Falle zu
I

Verabspkgellist- bestimmt unser Ministerium des Innern.
Der uber den Sterbetag hinaus gewährteGehalt kann nicht

Gegenstand der Beschlqgnahmesein«
—

Art. L« Die Bestinnnungendes Artikels 1 finden auch
auf in Ruhestelle VerletzteVolksschullehrerund deren Ruhege-
halt- beziehungsweise auf die Hinterbliebenen dieser in Ruhe-
stand Versetztgewesenen VolksschullehrerAnwendung?

Art. 3. Die Wittwe des Lehrers oder dessenehelicheNach-
"

koMitnen,die mit ihm in häuslicherGemeinschaftlebten, bleiben

Wekhtendsechs Wochen nach dem Sterbetage in dem Genusse der

Dlenftwohnungdes verstorbenen Lehrersoder in Bezug der an-

siett Ver Wohnungfestgesetzten,ans der betreffendenGemeinde-
kussezU leisiendenMiethentschädigung

Akt- 4— Jn Gemeinden mit mehreren Lehrerstellen ist fe-
der Lehrer verbunden,während sechs Wochen nach dem Sterbe- ;

Vom 29. Januar 1877. (Fortfetzung.) — Lehr- und Prüfungsordnung

tage eines anderen Lehrers die von diesem seither verwaltete

Stelle nach Anordnung der Kreisschnlkommission unentgeltlich
zn versehen nnd beziehungsweisemitznversehen.

Art. 5. War der verstorbene Lehrer an einer Volksschnle
angestellt oder verwendet, so werden die nach Artikel l zu lei-

stenden Gehaltszahlungen aus dem Einkommen der Stelle be-

stritten. Die während der drei Monate nach dem Sterbetage
eines Lehrers entstehenden Kosten der Verwaltung der betref-

fenden Stelle hat in diesem Falle der betreffende Provinzial-
schulfonds zu tragen. Reichen dessen Mittel zur Bestreitung
dieser Kosten neben Erfüllung der ihm sonst obliegenden Ver-

bindlichkeiten nicht aus, so sind »die fehlenden Mittel aus dem

nach Artikel 12 des Gesetzes vom 1. Oktober 1870, die Pensio-
nirung der Volksschullehrer betreffend, gebildeten Pensionsfonds
zu entnehmen-

Art. 6. War der verstorbene Lehreran einer staatlichen
Lehranstalt (Gymnasium, Realschule, Schullehrer-Seminar, Prä-
paranden-Anstalt, Taubftnmmen-Anstalt 2c.) angestellt, so ist die

z in Artikel l festgesetzteGehaltszahlung aus der Kasse der An-

stalt, beziehungsweise ausder Kasse zu leisten, aus welcher die

Mittel zur Bestreitungder Kosten der Anstalt entnommen werden.

Art. 7. Die nach Artikel 2 dieses Gesetzesan die Hin-
terbliebenen von im Ruhestande befindlich gewesenen Volksfchul-
lehrern zu leistenden Ruhegehaltszahlungen fallen dem Pensions-
fonds fiir Volksschnllehrer zur Last. Der an diesen Fonds nach
Maßgabe der Bestimmung des Artikels 12 des Gesetzes vom

1. Oktober 1870, die Pensionirung der Volksfchullehrer betref-
fend, fiir jede Lehrerstelle in einer Gemeinde zu leistende jähr-

liche Beitrag wird auf Zwanzig Mark erhöht.
Art. 8. GegenwärtigesGesetz tritt mit dem l. Januar

1876 in Kraft
Urkundlich Unserer eigenhändigenUnterschrift und des bei-

gedriickten GroßherzoglichenSiegels.
Darmstadt, den 30. Dezember 1876.

Ludwig.
v. Starck.

.—--..---

Großherzogthum«Oldenburgx
BekanntmachungldesEvangelischen Oberschulkollegimnsin Oldeni
barg, betreffend den Schulbesuch und dessen wirksame Beaufsichti-

gung in den Volksschulen. Vom 17. August 1876.

Zur Beförderung eines geregelten Schulbesnches in den
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evangelischen Schulen des Herzogthumes (Olden«burg)wird im

HöchstgenehmigtenAustrage des GroßherzoglichenStaatsmini-

steriums hierdurch das Folgende bestimmt:

§. 1. Wenn Eltern, Vormünder, überhaupt diejenigen
Personen, welche die Kinder zum Schulbesuche anzuhalten Ver-

pflichtet sind, ihre Kinder oder Pfleglinge während des schul-
pslichtigen Alters zu irgend einem Zweckeaußerhalb der Schul-
acht des Wohnortes sich aufhalten lassen, so haben sie bei Ver-

meidung einer zur Schnlkasse zu zahlenden Brüche von 1,so M»

dem Lokalschulinspektordes Wohnortes eine Bescheinigung des

Lokalschulinspektorsdesjenigen Bezirkes, in welchem jene Kin-

der alsdann die Schule zu besuchen verpflichtet sind, bezw. des

Vorstehers der höheren oder Privatunterrichtsanstalt, welche die

Kinder besuchen, darüber beizubringen, daß dieselben in die be-

treffende Anstalt aufgenommen sind.

§. 2. So lange die Eltern u. s. w. solche Bescheinigung
nicht beigebracht haben, sind die der Schule entzogenen Kinder

in den Verfäumnißlisten auszuführenund die Eltern u. s. w.

als die Urheber strasbarer Versäumnissezu bezeichnen.
§. Z. Sobald ein Kind in eine fremde Schule aufgenom-

men ist, stehtdasselbe rücksichtlichdes Unterrichtes, der Disziplin,
des Schulbefuches und des Schulgeldes unter der Ordnung und

Aussicht dieser Schule.
»

§. 4. Bei abermaligem Schulwechfel während des schul-
pflichtigen Alters eines Kindes gelten ebenfalls die im §. l ge-

gebenen-Vorschriften Werden dieselben nicht befolgt, so ver-

fährt der Lokalschulinspektor der zuletzt besuchten Schule nach
der im §. 2 gegebenen Vorschrift. Zugleich hat derselbe dem

Lokalschulinspektor desjenigen Bezirke-s, zu dessen Schule das

Kind nach gesetzlicherVorschrift gewiesen ist, von dem aberma-

ligen Schulwechsel Anzeige zu machen.
Oldenburg, 17. August 1876.

Evangelisches Oberschulkollegium.
Erdmann.

, ··

Lipsius

Königreichpreußeu
Ministerial-Erlaß, die Gegenständeder GymnasialsReifeprüfung
für einen mit dem Reifezeugnisseeiner Realschule 1. O. versehe-
nen Studirenden, welcher die an erstere geknüpstenRechte erwer-

ben will, betreffend. Vom 21. Dezember 1876.
«

Berlin, den 21. Dezember 1876.

Auf Jhre Eingaben vom 5. und Is. d. M. gereicht Jhnen
bei Rückgabeder beiden eingereichten Zeugnisse zum Bescheide,
daß in denjenigen Fällen, in welchen ein Studirender nach be-

standener Reifeprüsungan einer Realschule l. Ordnung die an

die Reifezeugnisse der Gymnasien gekniipften Rechte erwerben

will, die Beschränkungder an einem Gymnasium abzulegenden
Reifepriifung auf Latein, Griechisch, alte Geschichtekeineswegs
allgemein giltige Regel ist, vielmehr in jedem einzelnen Falle
zur Erwägung kommt, von welchen der den beiden Arten hö-’
herer Schulen gemeinsamen Lehrgegenständenaus Grund des

bereits erworbenen Zeugnisses in der Nachtragsprüsnng abge-
sehen werden darf. Zu diesen Gegenständenkann in dem vor-

liegenden Falle weder die Mathematik gerechnet werden, in wel-

cher Sie das Prädikat »ungentigend« erhalten haben, noch
die deutsche Sprache, in welcher Jhnen das Prädikat ,,genligend«
nur unter erheblichenBeschränkungenzuerkannt ist. Zulässig ist

l
l

es dagegen, von einer erneuten Prüfung in der Religionslehre, ;

im Französischen,in der Physik, in der mittleren und neueren

Geschichte und in der Geographie Abstand zu nehmen. Hier-
nach hat sich die-Reifepriisung an einem Gymnasium, durch
welche Ihr Realschul-Reisezeugnißdie Geltung eines Gymna-
sial-Reifezeugnisseserhalten würde, auf die deutsche, lateinische
und griechischeSprache, die alte Geschichte und die Mathema-
tik zu richten.

Ihrer Meldung bei dem hiesigen KöniglichenProvinzial-
Schulkollegium behufs Zuweisung an ein Gymuasium zur Ab-

legung der Reiseprüfunghaben Sie den gegenwärtigen Erlaß

beizufügen.
Der Minister der geistlichen2c. Angelegenheiten.

alk.
Au

F
den Herrn stud. phil· ec-

U. II. 6979.

Ministerial-Erlaß, die Zulässigkeitsofortigerdesinitiver Anstel-
lung der Zivillehrer an Kadettenanstalten betreffend.

Vom 24. Januar 1877.

- Berlin, den 24; Januar 1877.

Jn meiner Zirkular-Versiigung vom 29. November v. J.
—- U. II. 6492ö) —- ist der Satz, daß nach den für die Kadettenan-

stalten maßgebendenGrundsätzen jede Anstellung eines Zi-
villehrers zunächsteine provisorische sei, auf Grund einer Mit-

theilung des Herrn Kriegsministers dahin zu beschränken,daß

zwar mehrfach, wo die Sachlage es erfordert, den definitiven
Anstellungen von Zivillehrern an Kadettenanstalten eine provi-
sorische vorausgeht, dieses Verfahren aber keineswegs prinzipiell
feststeht, vielmehr bewährte, an« Zivilanstalten bereits angestellte
Lehrer bei ihrem Uebertritte in den Dienst der Militär-Verwal-

tung auch schon bisher wiederholt sogleich definitiv angestellt
worden sind und die Anstellung geeigneter, durch die Königli-
cheu Provinzial-Schulkollegien empfohlener Lehrkräfte jederzeit
sofort definitiv erfolgen kann.

-

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten
Falk.

An

sämmtlicheKöniglicheProvinzial-Schulkollegien.
U. 11. 60.

Ministerial-Erlaß,die Zulassung eines bei Erlaß der Prüfungs-
Ordnung vom 15. Oktober 1872 an einer Mittelschule angestell-

ten Lehrers zur Rektoratspriifung betreffend.
Vom 10. Januar 1877.

Berlinzden 10. Januar 1877.

Dem KöniglicheuProvinzial-Schulkollegium eröffne ich aus
deu Bericht vom 18. November v. J., betreffend die Zulassung —

des Lehrers an der dortigen Mittelschule L. zur Rektoratsprä-

fung, daß ich nicht in der Lage bin, den OberbürgermeisterN.

auf seine mit den Anlagen hier wieder beigefügte Vorstellung
vom 28. September v, J. ablehnend zu bescheiden.

Der 2·’c.L. gehört zu denjenigen Lehrern, welche bei dem

Erscheinen des Zirkular-Erlasses vom 15. Oktober1872 (-B..2315)
·an einer Mittelschule angestellt waren, und von denen nach
Al. 4 dieses Erlasses die Ablegung einer neuen Prüfung nicht

zu fordern war. Er steht sonach gleich denjenigen Lehrern, welche

das Exameu als Lehrer an Mittelschuleu absolvirt haben, und

stehen ihm die mit seiner Stellung als Mittelschullehrerverbun-

denen Berechtigungen zu, zu welchen nach der Prüfungsordnung

oi) Deutsche Schulges.-Sa1uml·Jahrg. 1877 Nr. 7.
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Ill. vom 15. Oktober 1872 §. 2 Nr. 1 auch die Zulassnng zur

Rektoratsprüfunggehört. Es wird ihm dieselbe daher auch nicht

zu versagen sein.
Jch bemerke jedoch noch das Folgende: Die Absolvirung

der Nektokatsprüfung,welche nicht unter Nr. 3 des §. 2 der

Prüfungsordnuiigfällt,-gewährtdie Berechtigung zur Anstellung
als Seminardirektor, Rektor von Mittelschulen oder höheren

Töchterschulen. Für diese Stellungen ist aber mindestens eine

Bekanntschaft mit der speziellenMethodik des fremdsprachlichen
Unterrichtes, welche wiederum ohne einige Kenntniß fremder
Sprachen nicht möglichist, unerläßlich. Bei jeder die volle Be-

rechtigung gewährendenRektoratsprüfungmuß daher dies Ge-

genstand der Erforschung sein, und sind Bewerber, welcher die-

ser Forderung nicht genügen wollen oder können, nur zu der

in Nr. Z des §. 2 der PrüfungsordnungHI. vorgesehenenPrü-
fung für das Rektorat an einer bestimmten Schule, welche ge-

ringere Ziele als die Mittelschule verfolgt, zuzulafsen.
Hiernach ist der OberbürgermeisterN. mit Bescheid zu

versehen.
Der Minister der geistlichen2c. Angelegenheiten

Falk.
Au

»
»

das KöniglicheProviniial-Schullolleginm zu N. s

U. Ill. 14,196.

KönigreichSachsen.
A. Lehr- und Prüfungsordnungfür die Ghmnafien.

Vom 29. Januar 1877.

(Fortsetzungaus Nr. 13, Spalte 199.)

B. Prüfungsordnung.
I. Aufnahmeprüsung.

§.48. Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt bei deni
Reltor.

Der Aufzunehmende ist bei der Anmeldung dem Rektor
in der Regel persönlichvorzustellen.

Bei der Anmeldung sind beizubringen:
1. ein Geburts- oder Taufzeugniß,
2. ein Jmpfschein (vergl. Reichsimpsgesetzvom 8· April

1874 —- Seite 31 sg. des Reichs-"Gesetzblattesvom

Jahre 1874 —- §§.1 und 13 und Verordnung, die

Ausführung des Reichsimpfgesetzesvom 8. April 1874

betreffend, vom 20. März 1875 — Seite 167 sg. des

Gesetz-und Verordnungsblattes vom Jahre 1875),
Z. ein Zeugniß über die bisher genosseneBildung (Kennt-

nisse, Fortschritte, Verhalten),
4. bei Konfirmirten ein Konfirmationszengniß.
Der Temkinzur Anmeldung für die regelmäßigeAuf-

nahme ZUVe»9mndes Schuljahres nach Ostern wird von dem
Rektor öffentlichbekannt gemacht.

Zur ausnahmsweisen Aufnahme im Laufe des Unterrichts-
jahkes- Welche Nach §—12 des Gesetzesnur unter der Voraus-

setzung dringender Umstände zulässigist, wird der Nachweis
erfordert, daß der Scherr befähigtist, in den begonnenen Un-

terricht mit Nutzen einzutreten.
Gefuche um Aufnahme in das Alumnat der beiden Fürsten-

UUd Landesfchulenzu Meißen und Grimma sind schriftlich bei
dem Ministeriumdes Kultus und öffentlichenUnterrichtes und

zwar für den Ostertermin jedes Jahres während des voraus-

geheU»VeU·Januaroder Februar anzubringen und dabei allent-

halben die Bestimmungenin §. !0 der Bekanntmachung vom

Sachsen: Lehrsund Prüfungsorduuugfür denasien. V.29.Jau.1877.206

7. Dezember 1832 (Kodex- des sächsischenKirchen- und Schul-
rechtes, Seite 352 der 2. Ausgabe-i) zu beachten.
§. 49. Zur Aufnahme in die unterste Klasse (Sexta) ist

ein Alter von mindestens 9 Jahren erforderlich.
Was die beiden Fürstenschulenanlangt, so bewendet es

bei der Vorschrift, daß die Rezipienden das 13. Altersjahr er-

füllt haben sollen. Das Ministerium behält sich jedoch vor,
wie seither, jüngeren gut vorbereiteten Knaben, welche auch kör-

perlich kräftig genug sind, um sich der bestehenden Hausord-·
nung ohne Nachtheil für ihre Gesundheit zu unterwerfen, nach
Befinden Dispensation zu ertheilen.

«

§. 50. Was die von den Auszuuehmenden zu verlangende
Vorbildung betrifft, so sollen .

.

in die nnterste Klasse des Gymnasiums nur solche Kna-
ben aufgenommen werden, welche die Kenntnisse und

Fertigkeiten erlangt haben, welche nach mindestens drei-

jährigem Unterrichte in einer wohl eingerichteten Bür-

gerschule erworben werden; in die unterste Klasse einer

der beiden Fürsten- und Landesfchulen zu Meißen und

Grimma nur Solche, welche in allen Unterrichtsfächern
das Penfuin der drei Unterklasfen eines Gymnasiums
bereits absolvirt haben.
Für die Ausnahme in höhereKlassen sind die Leistungen

der Nezipienden nach den Anforderungen zu bemessen, welche
die Lehrordnung in den einzelnen Unterrichtsfächernnach dem

Pensum für die betreffenden Klassen stellt.

§. öl. Bei der regelmäßigenJahresaufnahme zu Anfang
des Unterrichtskurfus ist die Prüfung der Angemeldeten unter

Leitung des Rektors in Gegenwart und unter Betheiligung des

gesammten Lehrerkollegiumsvorzunehmen
Bei Prüfung einzelner, im Laufe des Unterrichtsjahres

Aufnahme suchender Schüler hat der Rektor ausnahmslos den

Ordinarius und die übrigen Hauptlehrer der Klasse, für welche
sie geprüftwerden, zuzuziehen.

Il. Semestral- und Jahrespriifuug
§. 52. Zweimal im Jahre ist eine Prüfung aller Klassen

se) §. 10 der Bekanntmachuugdont T. Dezember 1832 lautet:

(Bedingungen der Aufnahme.)
Die-Aufnahmein eine der beiden Landesschuleu kann nur unter folgen-

den Bedingungen stattfinden. Der Aufzunehmende (Alumnus der Extra-
ner) mu

«

1. das 13. Lebensjahr zurückgelegt,das lö. aber in der Regel noch nicht
überschrittenhaben;

2. einer festen Gesundheit sich erfreuen und mit keinem, das Studiren
und die Erfüllung der Obliegenheiten, welche die Verhältnisse und Einrichtun-
gen der Schule auflegen, erschwerenden, oder dem künftigenBerufe hinderli-
chen Leibesgebrechenoder Mein eln behaftet sein. Bei den Extranern wird je-
doch weniger streng auf die ErFiillungder Bedingungen wegen des Alters und

einer festen Gesundheit gesehen, da sie nicht der Schulorduung in ihrer ganzen
Strenge unterworfensind und auf ihre vielleicht minder feste Gesundheit die

nöthigeRücksichtleichter genommen werden kann.
Er muß
Z. das Lob einer guten Gemüthsart und eines sittsamen, bescheidenenund

folgsamenBetragens, und
· . ,

4. die weiter unten (§.12) näher zu bezeichnendenKenntnisse, Fertigkei-
ten und Anlagen besitzen. ( · · , , ·

Es sind daher den Gesnchen um die Aufnahme die in jeder dieser Hin-
fichten erforderlichen Befcheinigungen, namentlich also

a) ein Geburts- und Taufschein,
,

b) ein Gesundheitsattest nebst einem Jmpfscheine,
o) ein von der Anstalt oder von den Privatlehrern, wo oder durch welche

der betreffende Knabe oder Jüngling feine bisherige Erziehungund

Bildung erhielt, ausgestelltes., ausführlichesund ganz bestimmt aus-

edriicktes Zeugniß über feine «

aisAnlagen und Fähigkeiten, » .

-

bb) Kenntnisfe und Fortschritte in den einzelnen Gegenstanden des ihm

bisher ertheilten Unterrichtes (vergl. §. 12),
—

ec) Sitten und Gemüthsart, . ,

«

endlich, wenn wegen Mangels an ausreichenden Unterstützungsmitteln
besondereBegünstigungennachgesncht werden,

CI)ein Attest der Bedürstigkeitoder der wirklichen Armuth
beizufügen.

·

J
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abzuhalten, am Schlusse des Semesters zu Michaelis und am

Schlusse des Schuljahres zu Ostern. Die Prüfung zu Michae-
lis ist nicht öffentlichund findet innerhalb der Anstalt nur zu
dem Zwecke statt, die Schüler zum Fleiße anzuspornen und

nach den Ergebnissen des Exameus die Versetzungen innerhalb
der Klasse vornehmen zu können. Die Prüfung am Schlusse
des Schuljahres dagegen wird dazu veranstaltet, um die Ver-

setzung in höhere Klassen vorzubereiten und ein öffentliches
Zeugniß von den Leistungen der Anstalt abzulegen. Sie fin-
det vor Eintritt der Osterferien statt und es ist zu dem münd-

lichen Theile derselben öffentlicheinzuladen.
§. 53. Die Prüfung zu Ostern ist sowohl eine schriftliche

als mündliche;die schriftliche hat der mündlichen vorauszu-
gehen und es sind die schriftlichen Prüfungsarbeiten korrigirt
und zensirt während der mündlichenPrüfung auszulegen. Jn
dieser mündlichen Prüfung sind zwar alle Klassen vorzusühren,
aber je nach dem Umfange der Anstalt nur die bedeutenderen

Lehrgegenständein einer den verschiedenen Standpunkten der

Klassen entsprechenden Mannigfaltigkeit zu berücksichtigen.Ein

Ausfallen der mündlichen Prüfung ist unter ausdrücklicherGe-

nehmigung des Ministeriums nur da gestattet, wo besondere
lokale Verhältnissedies empfehlen.

Bei der öffentlichenmündlichen Prüfung zu Ostern ist die

Anwesenheit sämmtlicher Lehrer der Anstalt erforderlich und

wird die Gegenwart der Mitglieder der Ghmnafialkommission E

erwartet.

Vor-« und beziehentlich Nachmittagen höchstens über 3 Tage
der vorletzten Woche vor Eintritt der «Michaelisf·erienauszu- «

dehnen.
Nur bei den beiden Fürsten- und Landesschulen verbleibt

es bei dem bisherigen Umfange der schriftlichenPrüfungen auch
zu Michaelis und bei der Einseudung der schriftlichen Prü-
fungsarbeiten sowohl zu Michaelis als zu Ostern an das Mi-

nisterium.

Die schriftlichePrüfung zu Ostern begreift folgende Arbeiten:

Die Schüler
der I. und ll. Klasse (Ober- und Unterprima) liefern

einen freien lateinischen Aufsatz-
eine Uebersetzungeines deutschen prosaischen Pensums

in die griechische Sprache,
einen freien deutschen Aussatz,
eine Uebersetzung in die französischeSprache, oder

einen freien Aufsatz,
eine mathematische Arbeit ;

lII. und IV. Klasse (Ober- und Untersekundas
einen freien lateinischen Aufsatz oder ein Skriptum,
eine Uebersetzungin’s Griechische,
einen freien deutschen Aufsatz,

·

eine Uebersetzung in’s Französische,
etne mathematische Arbeit;
V. und VI. Klasse (Ober- und Untertertia)
eine Uebersetzung in die lateinische Sprache,
eine lateinische prosodische Arbeit,
eine Uebersetzungin’s Griechische,
einen freien deutschen Aufsatz,
eine Uebersetzungin die französischeSprache,
eine mathematische Arbeit;
VlL Klasse (Quarta)

.

eine Uebersetzung in die lateinische Sprache,
eine Uebersetzung in’s Griechische,

der

der

Der
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eine dergleichen in’s Französische,
einen deutschen Aufsatz,
eine arithmetische Arbeit;
VIlL und IX. Klasse (Quinta und Sexta)
eine Uebersetzung in die lateinische Sprache,
einen deutschen Aufsatz,
eine arithmetische Arbeit;

die Schüler der Quiuta überdies

eine Uebersetzungeiniger leichten Sätze aus dem Deut-

schen in’s Französische.
Hierüber haben die Schüler der Ober- und Mittelklassen
Gymnafiums
ein deutsch diktirtes, ans die Kräfte einer jeden Klasse be-

rechnetes Pensum (Extemporale) in Gegenwart und uuter

Aufsicht der betreffenden Lehrer in einer gegebenen Zeit
in’s Lateiuische zu übersetzen.Dasselbe unterscheidet sich
von dem zuvor erwähnten Skriptum dadurch, daß der bei

dem Skriptum uachgelasseneGebrauch von Grammatik und

Lexikon bei Anfertigung desselben nicht gestattet ist.

Zu den freien Aufsätzen wird den Schülern von dem be-

treffenden Klassen- oder Fachlehrer ein Thema gegeben, wel-

ches dem Gesichtskreise der Schüler angemessen sein und für
die lateinische Arbeit insbesondere aus dem Gebiete des klas-

sischen Alterthumes genommen werden soll. Prosodische Prü-
fungsarbeiten in den oberen Klassen des Gymnasiums sollen

der

des

Dagegen ist die Prüfung zu Michaelis in der Regel j zwar nicht gefordert werden, find aber als Beweise, daß auch

nur eine schriftliche; sie hat sich in abgekürzterForm an den diese Seite AltklasssscherUebUUgeU Nicht VernachlässigtWird-
wünschenswerth.

Die deutschen Pensa zum Uebersetzenin’s Griechische mits-
sen, da hierdurch die Schüler nur«-zeigen»so.llen,ob und inwie-

weit sie in der Formenlehre und in den Regeln der Shntax
«

befestigt sind, sowohl dem Umfange als dem Inhalte nach, dem

Standpunkte der einzelnen Klassen angemessen, überhaupt aber

so beschaffen fein, daß sie von allen Schwierigkeiten, swelche
»

der eigentlichen Stilbilduug angehören, sich entfernt halten.

s

s
!

l

Alle Aufgaben sind dem Unterrichtsziele der Klasse ange-

messen von den Lehrern, welche den Unterricht in den verschie-
denen Fächernertheilen, zu stellen, zuvor aber von den betref-
fenden Lehreru dem Rektor zur Genehmigung vorzulegen-
Für die schriftlichen Prüfungen zu Michaelis gelten die

nämlichen Bestimmungen, jedoch mit der Maßgabe, daß hier
der Rektor unter Vernehmung mit dem Klassenordinarius un-

ter den Gegenständen der Prüfung eine Auswahl zu treffen hat.
§. 54. Nach Beendigung des Examens wird jedem Schü-

ler, nach den im verflossenen Semester gemachten Wahrnehmun-
gen und den Ergebnissen des Examens, eine Zeusur gege-

ben über
seinen Fleiß,
feine Fortschritte

und

sein sittliches Betragen-

Für Fleiß- Fortschritte und sittliches Betragen sind fünf

Zenfurgrade anzunehmen, welche mit den Worten:

sehr gut,
gut,

genügend,
wenig genügend,
ganz ungenügend,

ausgedrücktwerden.

Die Zensur über die Fortschritte wird nicht als Gesammt-

zensur, sondern nach den verschiedenen Unterrichtsgegenständen
l
. in Spezialzensuren ertheilt, nämlich über

s
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Religionskenntnisse,
deutsche
lateinische

griechische
französische
hebräische

englische
Mathematik,
Physik,
Naturbeschreibung,
Geograpl)ie,
Geschichte,
Zeichnen,
Schönschreiben,

Singen,
Turnen.

Sprache,

Es erscheint zweckmäßig,auf den schriftlichen Zensuren, -

welche den Eltern jedes Schülers zugesendet werden, wo Ver-

anlassung gegeben ist, noch besondere Bemerkungen, z. B. über

Schulversäumnisse,mangelhasten Privatfleiß, Vernachlässigung
des Schülers in der Handschrift, zum Gelehrtenberufe ganz un-

zureichende oder auch für einzelne Fächer ausgezeichnete Fähig-
keiten 2c. beizufügen.
§. 5-5. Nach den im Laufe desHalbjahres über die Fort-

schritte jedes Zöglings gemachten Wahrnehmungen in Verbin-

dung mit dem Ergebnisse der Prüfungen wird zu Michaelis
die Versetzung der Schüler innerhalb ihrer Klassen, zu Ostern
die Versetzunginnerhalb derselben Klasse und in höhereKlassen
durch das Lehrerkollegium beschlossenund festgestellt

Wenn Schüler der oberen oder mittleren Klassen nur ge-

ringe geistige Fähigkeiten zeigen und zwei halbe Jahre hinter-
einander in Fleiß und Fortschritten die Zensur ,,ganz ungenü-

gend« erhalten, oder zweimal den Jahreskursus derselben Klasse
durchgemacht haben, ohne zur Versetzung in eine höhere Klasse
reif zu sein, so ist nach Maßgabe §. 14, al. 2 des Gesetzes zu

verfahren. Dasselbe kann geschehen, wenn Schüler der obe-
ren· oder mittleren Klassen zwei halbe Jahre hintereinander im

Betragen die Zensuk ,,ganz ungenügend-« erhalten.
§.56. Zu Aufmunterung des Fleißes ist zu wünschen,

Deß Nach den PVÜfUUgeUeinige Bücherprämien an diejenigen
Schüler vertheilt werden, welche sich in jeder Klasse durch Fleiß,
Fortschritte und sittliches Betragen ausgezeichnet haben.

»

§. 57. Jedes Gymnasium veröffentlichtzu Ostern am

Schlusse des Jahresknrsus ein Programm, welches in seiner er-

stfnAbsheilungeitle wissenschaftlicheAbhandlung, und nach

Feiereine Mittheilung über die im Laufe des Jahres bei der

cchUlsiTatktzefundenenVeränderungenund sonst bemerkenswer-

JVCUCkelgmstfernereine Namensliste der Schüler aller Klas-

WEI-auch em Verzelchlsfßder vorgetragenen Lehrgegenstände
Mit Angabe der durchsefühktenPensa und der wöchentlichda-

rauf verwendeten Stunden zu«emhaktenhak»
Die wissenschaftlicheAbhandlungwird der Reihe nach von

sämmtlichenordentlichen wissenschaftlichenLehkem der Anstalt
geschrieben. Eine Abweichung von der Reihenfolgeist nur mit

Genehmigungdes Ministeriums gestattet. Nebenlehrer und pro-

PlieklfcheLehrer sind von der Abfassung zwar nicht ausgeschlos-
ten, aber auch nicht dazu verpflichtet Dieselbe ist in lateini-

scherodefsje nach der Natur des Gegenstandes in deutscher,
VeSWDFIIUIchin französischerSprache zu schreiben. Die Abhand-

,

lUUg M VDV dem Abdrucke dein Nektor im Manuskripte vor-

zulegen.

i
s
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Die Schulnachrichten sind jedesmal von dem Rektor in

deutscher Sprache beizufügen.
Von dem Programme«ist eine entsprechende Anzahl von

I Druckexemplaren an die vorgesetztenBehörden einzusenden.
III. Reifeprüfung.

§. 58. Die Gymnasial-Reifeprüfung (§. 42 des Gesetzes)
kann nur an einem öffentlichen,mit der Berechtigung zur Vor-

nahme dieser Prüfung versehenen Gymasium bestanden werden«

§. 59. Die Prüfungskommissionsetzt sich zusammen
l. aus dem KöniglichenPrüfungskommissarund

2. aus dem Rektor und den übrigen, bei der Prüfung
betheiligten stimmberechtigten Mitgliedern des Lehrer-
kollegiums.

Der KöniglicheKommissar hat bei der mündlichen Prü-
fung zugegen zu sein, vor derselben in die schriftlichen Prü-
fungsarbeiten Einsicht zu nehmen, zu der beabsichtigten Ord-

nung der mündlichen Prüfung seine Genehmigung zu geben
und die Prüfungszeugnissein seiner Eigenschaft als Königlicher
Prüfungskommissar an erster Stelle zu unterzeichnen.

Er hat den Vorsitz in der Konferenz bei Feststellung der

Zensuren und überhaupt bei dem Prüfungsgeschäfte
Die Funktion des Prüfungskommissars kann nicht nur ei-

nem Mitgliede des Ministeriunis, sondern auch einem anderen

fachmännischenSachverständigen, z. B. einem Professor der

Universität 2c., ausnahmsweise auch dein Rektor des Gymna-
siums aufgetragen werden. Jn diesem Falle hat der Rektor

bei seiner Unterschrift auch diese außerordentlicheFunktion durch
den Zusatz:

»und für diesmal beauftragter KöniglicherPrüfungs-
Kommissar«

bemerklich zu machen.
Stimmberechtigt als Mitglieder der Priifungskommission

sind außer dem Regierungskommissar nur die in der Unter- und

Oberprima unterrichtenden, beziehentlichaußerdemdie etwa bei

der Prüfung selbst betheiligten wissenschaftlichenLehrer.
Bei den beiden Fürsten- und Landesschulen zu Meißen

und Grimma jedoch haben sich sämmtlicheordentliche Lehrer
der Anstalt sowohl bei Feststellung der Zensuren als bei der

Unterschrift der Matnritätszeugnissezu betheiligen.
§. 60. Um Zulassung zu dieser Prüfung haben die Schü-

ler ein Vierteljahr vor ihrem Abgange nachzusuchen. Zu der-

selben sind nur Diejenigen zuzulassen, welche ihren Gymnasial-
kursus an der Anstalt beendigt und wenigstens ein Jahr in

Obekprima gesessenhaben (vergl. §. 3); andere Aspiranten nur

in dem Falle, wenn sie durch ausdrücklicheAnordnung des

Ministeriums zur Erstehung der Maturitätsprüfung der Anstalt
zugewiesen worden sind.

Die Prüfung ist für die eigenen Zöglinge des Gymna-
siums unentgeltlich Auswärtige Examinanden aber haben, wie

auch ihre Prüfung ausfallen mag, für dieselbe 20 Mark zu ent-

richten, welche bei den Gymnasien KöniglicherKollatur von der

Gymnasialkassezu verrechnen sind.

§. ·61. Die Maturitätsprüsung findet regelmäßigeinmal

im Jahre in den letzten Wochen vor Ostern statt.
·

Außerdem soll vor Michaelis eine Maturitätsprüsung für

diejenigen Schiller gestattet sein, welche bei der vorhergehenden
Maturitätsprüfungzu Ostern wegen unzuleichender Leistungen
haben zurückgewiesenwerden müssen,oder welche freiwillig ein -

halbes Jahr über die gesetzlichbestimmte Zeit in Oberprima
verblieben sind, oder welchen durch besondere Verordnung des

Ministeriums die Zulassung gestattet worden ist.
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Die Rektoren haben, behufs spezieller Anordnungen über

die Zeit und Aufeinanderfolge, in welcher an den einzelnen

Gymnasien besonders die mündlichen Prüfungen abzuhalten-
sind, sowie für die Fälle etwaiger Beauftragung eines außer-

ordentlichen Prüfungskommissars,längstens bis zum 15. Ja-
nuar, und im Falle einer außerordentlichenMaturitätsprüfung

zu Michaelis längstens bis zum lb. Juli, die Abiturienten der

Anstalt bei dem Ministerium anzumelden, etwaige Vorschläge
wegen der Prüfungstage beizufügen und die weiteren Anord-

nungen darauf zu erwarten.

§.62. Die Prüfung ist eine schriftliche und mündliche
und hat sich auf alle Lehrfächerder Oberprima (mit der §. 25

gedachten Ausnahme) zu erstrecken.
«

Die schriftlichePrüfung geht der mündlichen voraus.

§. 63. Jn der schriftlichenPrüfung sind folgende Arbei-

ten zu fertigen:
l. ein Aufsatz in deutscher Sprache,
2. ein Aufsatz in lateinischer Sprache-
3. Uebertragung eines deutschen Diktates in das Latei-

nische (Extemporale),
4. desgleichen in das Griechische,
5. eine Uebersetzungoder ein kurzer freier Aufsatzin fran-

zösischerSprache, i

6. Lösung von drei Aufgaben aus den verschiedenen Ge-

bieten der Mathematik, nach Befinden auch der Physik.
Die Themata und Aufgaben zu diesen Prüfungsarbeiten

sind von dem Rektor selbst, wenn er den Gegenstand in der

Qberprima vertreten hat, im anderen Falle von dem betreffen-
den Lehrer in der Weise zu geben, daß derselbe dem Rektor die

Themata oder Aufgaben, welche jedoch von den Abiturienten

in dem abgelaufenen Schuljahre nicht behandelt sein dürfen,

zur Genehmigung vorlegt.s ,

Alle schriftlichen Arbeiten sind unter Klausnr und unun-

terbrochenerAussicht eines Lehrers zu fertigen.
Bei Fertigung der schriftlichen Arbeiten find Hilfsmittel

irgend welcher Art durchaus verboten; nur für die freie latei-

nische Arbeit, für die Uebersetzung in’s Griechische und für die

französischeArbeit ist der Gebrauch des deutsch-lateinischen, des

deutsch-griechischenund des französischenLexikons gestattet.

Jede der unter I, 2, 6 genannten Arbeiten ist innerhalb
6 Stunden, jede der·unter Nr. Z, 4, 5 genannten innerhalb
3 bis 4 Stunden zu fertigen.

Wird eine Arbeit in Reinschrift vorgelegt, so ist das Kon-

zept davon beizufügen.
Bei der Ablieferung hat der die Aufsicht führende Lehrer

aus jeder Arbeit die Zeit anzumerken, innerhalb welcher die-

selbe gefertigt worden ist.

Die einzelnen Arbeiten sind sodann von dem Lehrer, wes-

cher die Aufgabe gestellt hat, korrigirt und zensirt an den Rek-

tor abzugeben, welcher sie unter den Mitgliedern der Prüfungs-
kommission in Zirkulation zu setzenhat. -

§. 64. Die mündlichePrüfung soll die schriftlichevervoll-

ständigen und den Examinanden Gelegenheit bieten, den Um-

fang ihres Wissens und den Grad von Gewandtheit und Gei-

stesbereitschast, mit welcher sie über-dasselbe gebieten, an den

Tag zu legen.
Sie hat sich in 7 bis 8 Stunden über einen vollen Tag

zu serstrecken und die Zahl der Examinanden ist nur dann zu

theilen, wenn sie über 15 ansteigt.

Die jedem einzelnen Gegenstande zu widmende Zeit, nach
Befinden auch die vorzulegenden Schrifsteller und Pensa be-

stimmt der KöniglichePrüfungskonmiissar.
§. 65. Das Lehrerkollegium hat vor Beginn der Prüfung

das Urtheil über die Schnlleistungen der Abiturienten und über

den ganzen wissenschaftlichenund sittlichen Standpunkt dersel-
ben in gemeinsamer Berathung festzustellen. Auf Grund die-

ses Urtheiles und unter Berücksichtigungder schriftlichen und

mündlichen Leistungen bei der Prüfung selbst werden in einer

Konserenz der Prüfungskommisfion, welche unmittelbar nach
dem Schlusse der mündlichen Prüfung unter Vorsitz des König-
lichen Prüfungskommissars stattfindet, sowohl die Spezialzen-
suren als die Hauptzensur fürdie Geprüften bestimmt.

Die wissenschaftlicheHauptzensur wird durch die 3 Stu-

fen: vorzüglich (I.), gut (Il.) und genügend (IlI.) ausge-
drückt. Die Zwischenstufen und näheren Bezeichnungen Ib,
III-, Ilb und lIIa sind sowohl für die wissenschaftlicheHaupt-
zensur, als für die wissenschaftlichenSpezialzensuren zulässig.

Durch die Sittenzensur ist das Verhalten entweder als

völlig befriedigend (I.) oder als befriedigend (Il.) oder

als nicht immer befriedigend (IlI.) zu bezeichnen. Einem

abgehenden Schüler, welcher frühere Anstöße in seinem Verhal-
ten später durch anhaltend tadelloses Betragen ausgeglichen
hat, mag der erste Zensurgrad nicht vorenthalten werden; nur

ist der Zensur ein Zusatz oder eine beschränkendeZeitbestim-
mung (wie z. B.: »seit seinem Eintritte in Unterprima« 2c.) bei-

zufügen.
Ueber das Ergebniß der Zenfnrkonferenz, sowie überhaupt

über den ganzen Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, nach Verlesung von dem Königlichen Prüfungskom-

missar mit zu unterzeichnen und von dem Rektor zu den Prü-

fungsakten zu bringen.

§. 66. Die Maturitätszeugnifsesind in deutscher Sprache
abzufassen und haben die Ueberschrift zu tragen:

Reifezeugnißdes Gymnasiums zu . . . . . .

Diese gesonderte Ueberschrift haben auch die für die Gym-
nasialschülerausgeftellten Reifezeugnisse der beiden, zur Zeit mit

Realschulen verbundenen Gymnasien zu Plauen und Zittau zu

führen. Jn diese Zeugnisse sind für die wissenschaftlichenLei-

stungen sowohl die Spezialzensuren in den einzelnen Prüfungs-
fächern, als auch die festgestellteHaupt- und Gesammtzensur
und zwar mit Worten einzutragen, während die Zahl mit

den zulässigenZwischenstufen in Parenthese beizufügenist.

Jn gleicher Form ist auch die Sittenzensur, beziehentlich
mit der §. 65 nachgelassenen Beschränkung zu verlautbaren, im

Uebrigen aber von jeder weiteren Motivirung sowohl der wis-

senschaftlichen, als der Sittenzensuren in den Zeugnissen ab-

zusehen.
Die in diesen Zeugnissen den Zensuren vorausgehende

Personalbezeichnung hat nicht nur den vollständigen-Namen
und den Geburtsort des Empfängers, sondern auch Tag und

Jahr der Geburt, den Stand des Vaters und die Religion
oder Konfession des Schülers anzugeben, ferner wann derselbe

auf das Gymnasium aufgenommenworden ist, beziehentlich
welche Anstalt er zuvor besucht, wie lange er den oberen Klas-

sen, namentlich den beiden Primen angehört, oder auf welchen
anderen, beziehentlich privaten Wegen er seine Vorbildung er-

worben hat, endlich welchem Studium er sich zu widmen oder

welchen Berufsweg er einzuschlagen gedenkt.
-

Sollte eins derartiges Zeugniß einem außerehelichgebore-
nen Abiturienten auszustellen sein, so genügt die vollständige

-

Jst-

ask-ekl-
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Einzeichnung des Namens, welchen derselbe Uach seinem Ge-
·

ü rt.

burtsgfxfzggklssecsxaärinanden,deren schriftlicheArbeitenbereits so

ausgefallen sind, daß sie eine Zeusur nicht verdienen,sollen

vor der mündlichen Prüfung von dem Rektor davonnnKennt-
niß gesetzt werden und können, wenn sie ·nichtfreiwillig auf
Zulassung zu der mündlichen Prüfung verzichten, nach Besin-

deu Von derselben ausgeschlossen werden.

Erlangt ein Examinand nach beendigter Prüfung keine Zen-
sur, oder ist er bereits nach völlig unbefriedigendem Ausfalle

der schriftlichenArbeiten entweder freiwillig zurückgetreten,oder

von der mündlichen Prüfung ausgeschlossenworden, so ist er

auf Verlangen nach einein halben oder vollen Jahre noch ein-

mal zu dieser Prüfung zuzulassen; eine nochmalige Zurückwei-
sung aber schließtdie Zulassung zu dieser Prüfung für im-

mer aus.

§. 68. Jede Täuschungdurch Benutzung fremder Hilfe oder

unerlaubter Hilfsmittel bei Fertigung der Prüfungsarbeiten ist

mit der sofortigen Zurückweisungvon der ferneren Theilnahme
an der Prüfung, dafern aber die Täuschung erst nach Been-

digung der Prüfung entdeckt wird, mit der Verweigerung, be-

ziehentlich Ungiltigerklärungdes Reisezeugnisseszu bestrafen.

Auch kann im Falle eines bloßen Versuches des Gebrau-

ches fremder Hilfe oder unerlaubter Hilfsmittel die Zurückwei-

sung von der ferneren Theitnahme an der Prüfung, beziehent-

lich die Verweigerung des Reifezeugnissesverfügt werden.

Ein so Bestrafter kann, wenn er nicht wegen bloßen Ver-

suches bestraft wurde, nur noch einmal und in der Regel nur

nach Jahresfrist zu einer anderen Maturitätsprüfung zugelas-
sen werden.

Ueber die hier bestimmten Strafen beschließtdie Prüfungs-
kommission.

Auf diese Strafen hat der Rektor vor Beginn der Mam-

ritätsprüfung sämmtlicheExaminanden hinzuweisen und sie un-

ter Bezugnahme auf deren unnachsichtlicheAnwendung nachdruck-
«lichzu verwarnen. .

B. Lehr- und Prüfungsordnungfür die Realschulen l. Ordnung.
Vom 29. Januar 1877.

—

A. Lehrordnung.
§. l. Die Lehrgegenständetheilen sich in
l. wissenschaftlicheFächer, welche die deutsche, lateinische,

lkfmzösischeund englische Sprache, Religion, Geschichte, poli-
tische, Mathematische Und physische Geographie, Naturbeschrei-
being(Mineralogie, Botanik, Zoologie) und Naturlehre (Phy-
sik- Chemie)-Zahlenrechnen,Mathematik (Algebra, Geometrie);

2. und in Künste und Fertigkeiten, welche Schreiben, Zeich-
nen, Singen und Turnen in sich begreifen.
Außerdemspll meöglich für Schüler der Tertia, sowie

Der Unter- Und ObersekUUDa-welche Gebrauch davon machen
Wollen- Gelegenheit zUV UUeUtgeltlichenErlernung der Steno-

graphie geboten werden. -

Sämmtliche Lehrgegenständeunter 1 und 2 sind obliga-
torisch.

«

§. L. Der Unterricht ist nicht nach Fachahtheilungen, son-
deMnach dem Klassensystemezu ertheilen, so daß jeder Schu-
ler an allen Gegenständendes Unterrichtes—,welchen seine Klasse
emplangtzTheil zu nehmen hat und denselben mitErfolg zu
benutzen TM Stande sein muß.
§· Z« Der Unterricht wird in einjährigenLehrkurfen er-

theilt, Welche von Ostern zu Ostern gehen. Es findet daher

auch nur zu diesem Zeitpunkte die regelmäßigeAufnahme und

Entlassung von Schülern und die Versetzung in höhere Klas-
sen statt.

Die Absolviruug des vollen Realschulkurseserfordert einen

Zeitraum von acht Jahren, und selbstverständlichhaben nur

diejenigen Schüler Aussicht, ihn innerhalb jener Frist zu vol-

lenden, welche nicht durch Zurückbleibenund mangelhafte Er-

folge genöthigt find, den Jahreskursus irgend einer der acht
Klassen doppelt durchzumachen.

§. 4. SämmtlicheachtKlassenempfangen getrenntenUnterricht.
Kombinationen von Unter- und Obersekunda, sowie von

Unter- und Oberprima können, soweit sie den Lehrgegenstän-
den nach überhaupt zulässig sind, nur dann vorgenommen wer-

den, wenn die Gesammtzahl der Sekundaner resp. Primaner
nicht mehr als 24 beträgt.
§. 5. Die Stundenzahl in einer Klasse darf, ohne Berück-

sichtigung des Unterrichtes in der Stenographie, im Turnen
und Gesang über 34 wöchentlichnicht ansteigen.

Die Lehrstunden sind symmetrisch und so zu vertheilen,
daß Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag am Vor- und

Nachmittage, Mittwoch und Sonnabend nur am Vormittage
unterrichtet wird. Außerdem sind die schwierigerenund wich-
tigeren Lektionen auf die Morgenstunden, die Religionsstunden,
soweit nur möglich, auf die erste oder zweite Morgenstunde zu

verlegen.
Die Schulstunden sind pünktlich mit 10 Minuten, nach

der größerenPause am Vormittage mit 15 Minuten nach dem

Glockenschlagezu beginnen und mit dem Glockenschlager schlie-
ßen. Die erste Unterrichtsstunde am Morgen jedes Tages be-

ginnt in allen Klassen mit Gebet.
«

§. 6· Der Religionsunterricht ist, damit die besonders bei

diesem Unterrichte so nöthige Einheit erzielt wird, in der Regel
durch alle Klassen von demselben Lehrer, und nur da, wo der

Umfang der Anstalt dies nicht gestattet, von mehreren Lehrern zu

ertheilen.«Jm letzteren Falle ist auf Uebereinstimmung in den

Grundsätzenund im Lehrgange zu achten.
Uebrigens soll derselbe in den Mittel- und Oberklassen nur

von Lehrern ertheilt werden, welche Theologie studirt und we-

nigstens das erste theologischeExamen vor der Prüfungskom-
mission in Leipzig bestanden haben.
Bezüglich des Religionsunterrichtes für Schüler, welche

nicht der evangelisch-lutherischenKirche angehören, vergleiche
§. 7 der Ausführungsverordnung
§. 7. Klasse VI: 3 Stunden, nämlich 2Stunden bibli-

sche Geschichte des alten Testamentes mit Rücksichtauf die

Geographie Von Palästina; 1 Stunde Memoriren der beiden

ersten Hauptstückeund Erklärung des ersten. —

Klasse V: 3 Stunden, nämlich 2 Stunden biblische Ge-

schichte des neuen Testamentes mit Rücksichtauf die Geogra-
phie von Palästina; l Stunde Erklärung des zweiten Haupt-
stückes, sowie Memoriren und kurze Erklärung des dritten;
dazu in Klasse Vl. und V. Einprägung von Kirchenliedern in

zweckmäßigerAbstufung.
.

Klasse 1V: 3 Stunden, nämlich 2 Stunden Repetition dexr

drei ersten Hauptstücke,Memoriren und Erklärung des vierten

Und fünften Hauptstückes;1 Stunde Wiederholung und Fort-
setzung der biblischen Geschichte des neuen Testamentes im An-

schlußan die Lektüre eines Synoptikers und der Apostelgeschichte.-
»

Klasse lII: 2 Stunden, nämlich 1 Stunde Lektüre und

Erklärung der Reden Jesu; l Stunde Darstellung der christli-
chen Glaubens- und Sittenlehre.
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Klasse llh: 2 Stunden, nämlich 1 Stunde Lektiire und

Erklärung prophetischer nnd poetisch-didaktischer Abschnitte des

alten Testamentes; 1 Stunde Schluß der Darstellung der christ-
lichen Glaubens- und - Sittenlehre.

Klasse Ila: 2 Stunden. Lektiire und Erklärung ausge-

wählterAbschnitte aus den Episteln. Die Unterscheidungslehren
Klasse Ib: 2 Stunden. Bibellektiire und Kircheugeschichte.
Klasse Ia: 2 Stunden. Bibellektiire und Kirchengeschichte
§. 8. Der Religionsunterricht hat vor Allem auf Erwek-

kung und Belebung des christlich-religiösenSinnes und auf feste
Begründung evangelischen Glaubens hinzuwirken.

Jn seiner Gesammtheit bezwecktder Religionsunterricht die

Erwerbung einer ausreichenden Bekanntschaft mit dem geschicht-
licheu und doktrinellen Hauptiuhalte der heiligen Schrift, mit

der Cntwickelungsgeschichteder christlichen Kirche, mit den Lehren
der evangelischen Kirche und ihrer Begründung.
§. 9. Deutsche Sprache. Klasse VI.: 6 Stunden. Lesen

und Nacherzählendes Gelesenen; Memoriren und Rezitationen
von Gedichten und prosaischen Stücken, hauptsächlichaus dem

Gebiete der deutschen Sage und Geschichte Aus der Grammatik:

die Wortarten, die Dekliuationen der Substantiva, der Adjektiva
und Pronomina, die Lehre vom einfachen Satze. Schriftliche
Wiedergabe von Erzählungen; Diktate.

Klasse V.: 4 Stunden. Fortsetzung der Uebungen im Le-

sen, Nacherzählen,Memorireu und Deklamiren. Wiederholung
des grammatischenPensums der Sexta, dann Konjugationen,
Wortbildung und die Hauptregeln der Interpunktion; die Lehre
vom einfachen erweiterten Satze, sowie von den leichteren For-
men des zusammengesetzten Satzes. Schristliche Wiedergabe
von Erzählungen; Diktate.

Klasse 1V.: 4 Stunden. Fortsetzung der Uebungen im Le-

sen, Nacherzählen,Memorireu und Deklamiren mit besonderer

Hervorhebung der Disposition der behandelten Stücke Wieder-

holung der Formen- und Wortbildungslehre; die Lehre vom

zusammengesetztenSatze; Erzählungen,Beschreibungen, Briefe 2c.

Von drei zu drei Wochen eine derartige schriftliche Arbeit

und ein Diktat.

Klasse lII.: 4 Stunden. Lesen und Vortrag klassischcrGe-

dichte mit besonderer Rücksichtaus die Disposition der betref-

fenden Stücke; biographische Notizen über die Dichter. Aus
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der Grammatik: die Lehre vom Periodenbau; Anfängeder Pro-
sodie und Metrik. Von drei zu drei Wochen eine schriftliche
Arbeit, mitunter in Briefformz Uebungen im Disponireu leich-
ter Themata. Fortsetzung folgt.)
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